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6.  Eine Weitergabe des Einstellscheines an Dritte ist untersagt.

III. Haftung des Vermieters
1.  Der Vermieter haftet für alle Schäden, die von ihm, seinen Angestellten oder Beauftragten verschuldet werden. Der Mieter ist 

verpflichtet, einen solchen Schaden unverzüglich, offensichtliche Schäden jedenfalls vor Verlassen der Parkeinrichtung, 
anzuzeigen. Der Vermieter haftet nicht für Schäden, die allein durch andere Mieter oder sonstige Personen zu verantworten 
sind. Die Haftung gem. III Abs. 1 ist im Sinne des § 823 BGB auf folgende Deckungssummen begrenzt: Euro 3.000.000,00 für 
Personenschäden und Sachschäden

     Höhe von 30,00 Euro zzgl. Verwaltungs- und Rechtsverfolgungskosten und zzgl. der gesetzl. MwSt. als vereinbart.

5.  Die Höchsteinstelldauer beträgt 24 Stunden soweit keine Sondervereinbarungen getroffen sind. 

V. Pfandrecht

IV. Haftung des Mieters

Dem Vermieter steht wegen seiner Forderungen aus dem Mietvertrag ein Zurückhaltungsrecht sowie ein gesetzliches Pfandrecht 
an dem eingestellten Kfz des Mieters zu.

2.  Alle Haftungsbeschränkungen gelten auch für die jeweiligen Eigentümer der Parkeinrichtung.

VI. Benutzungsbestimmungen für Parkhäuser, Tiefgaragen und Parkplätze

Der Mieter haftet für alle durch ihn selbst, seine Angestellten, seine Beauftragten oder seine Begleitpersonen dem Vermieter oder 
Dritten schuldhaft zugefügten Schäden. Außerdem haftet er für schuldhaft herbeigeführte Verunreinigungen der Parkeinrichtung. 
Er hat diese unverzüglich dem Vermieter mitzuteilen.

Einstellungsbedingungen (AGB) für das Parkhaus Georgenberg

Stand: 20.01.2020

4.  Ist der Einstellschein oder Parkausweis nicht hinterlegt oder ist die Parkdauer überschritten, gilt eine Vertragsstrafe in

II. Mietpreis – Einstelldauer

2.  Nach dem Ende der gewählten Einstelldauer ist das Parkobjekt unverzüglich zu verlassen.

     Armaturenbrett des Fahrzeuges, während der gesamten Parkdauer, zu hinterlegen.

1.  Der Mietpreis bemisst sich für jeden belegten Einstellplatz nach der aushängenden Preisliste.

3.  Der Einstellschein (Parkschein) bzw. für Dauerparker der Parkausweis ist von außen deutlich sichtbar auf dem

Kurzzeitparker:     Parker mit einer maximale Parkdauer zum Abstellen einen PKW von 24 Stunden auf den

Dauerparken:        Parker mit einem festen Mietvertrag für einen bestimmten Stellplatz. Das Parken ist ausschließlich auf
                              gekennzeichneten Flächen.

                              dem gemieteten Stellplatz erlaubt.

I. Mietvertrag
Mit der Annahme des Einstellscheines bzw. mit dem Einfahren in die Parkeinrichtung kommt ein Mietvertrag über einen 
Einstellplatz für ein Kraftfahrzeug (Kfz) zu den nachfolgenden Bedingungen zustande. Weder Bewachung, noch Verwahrung sind 
Gegenstand des Vertrages. Die Benutzung des Parkobjektes erfolgt auf eigene Gefahr.

Die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung sind auch im Verkehr innerhalb der Garage genau zu befolgen. Dabei sind 
Lichtsignale, Verkehrszeichen, Hinweistafeln und Bodenmarkierungen insbesondere beim Abstellen der Kraftfahrzeuge zu 
beachten. Es darf nur Schritttempo mit erhöhter Aufmerksamkeit gefahren werden. Verbindungs- und Fußgängerwege, 
Fahrstreifen sowie Ausgänge und Fluchtwege dürfen nicht durch Fahrzeuge oder auf andere Weise verstellt werden. Außerdem ist 
den Anweisungen des Aufsichtspersonals Folge zu leisten. Ohne Gewährung für weitere polizeiliche Vorschriften ist in der 
Parkeinrichtung verboten:
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7.   das Abstellen und die Lagerung von Gegenständen, insbesondere Betriebsstoffen und feuergefährlichen Gegenständen in der 
Parkeinrichtung, ferner das Lagern entleerter Betriebsstoffbehälter;

6.   das Betanken des Fahrzeugs;

9.  die Einstellung eines Fahrzeuges mit undichtem Tank und Vergaser sowie anderen, den Betrieb der Parkeinrichtung 
gefährdenden Schäden;

5.   das längere Laufenlassen und das Ausprobieren des Motors, das Hupen und die Belästigung der Nachbarschaft durch Abgase 
und Geräusche;

8.   der Aufenthalt in der Parkeinrichtung oder im abgestellten Fahrzeug über die Zeit des Abstell- und Abholvorganges hinaus;

Georgenberg 25
06667 Weißenfels
Telefon: 03443/292410

13.  das Abstellen von Fahrzeugen außerhalb der Stellplatzmarkierungen wie z. B. im Fahrbereich, auf 

für Dauerparker.

 Mieters zum Umstellen bzw. Abschleppen des betroffenen Kfz berechtigt.

VII. Besonders gekennzeichnete Stellplätze

2 Stellplätzen, vor Not- und Ausgängen, auf schraffierten Flächen und den ausgewiesenen Flächen

14.  Bei Zuwiderhandlungen gegen die Regelungen der Ziffern 1 bis 13 ist der Vermieter auf Kosten des

VIII. Verbraucherschutz
Ihre Hinweise und Anregungen nehmen gerne unsere MitarbeiterInnen entgegen. Wir sind zur Teilnahme an einem 
Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet.

PARKEN Weißenfels GmbH

1.    Frauenparkplätze: Das Kfz darf nur abgestellt werden, wenn sämtliche Insassen weiblichen Geschlechts sind.
2.   Schwerbehindertenparkplätze: Das Kfz darf nur abgestellt werden, sofern Insassen behördlich anerkannt in ihrer Mobilität 

erheblich eingeschränkt sind.
3.    Ladeparkplätze für E-Autos: Das KFZ darf nur für den Ladevorgang abgestellt werden.

11.  das Verteilen von jeglichem Werbematerial;

12.  das Befahren mit Fahrzeugen, die aufgrund ihrer Ausmaße die markierten Abstellflächen überragen
 und dadurch zu einer Behinderung des zu- und abfließenden Verkehrs führen können;

 verfügen;
10.  das Abstellen von Kfz, die nicht über mit Zulassungs- und TÜV-Stempel versehene Kennzeichen

3.   das Rauchen und die Verwendung von Feuer;

2.   der Aufenthalt unbefugter Personen ohne abgestelltes Kfz und gültigen Parkausweis;

4.   die Vornahme von Reparatur- und Pflegearbeiten an dem Fahrzeug;

1.    das Befahren mit PKW mit Anhänger, Fahrrädern, Mofas, Motorrädern, Inline-Skatern, Skateboards und ähnlichen 
Geräten sowie deren Abstellung;


